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SCHREIBEN VON LANDESBANNERHERR, LANDESHPTM. , LANDESFAEHNRICH
SOWIE DER 40 GESCHWORENEN UND DER GANZEN GEMEINDE
ENTLEBUCH AN DIE IN WERTHENSTEINVERSAMMELTEN EHREN¬
GESANDTEN DER VI KATH. [SCHIED- ] ORTE UR, SZ , UW,
ZG, FR UND SO

L'Lebenau/Bauevnkr 'Leg II , 101

Nachfolgend teile man ihnen noch einmal die von ihnen zusammen¬

gestellten 17 Klageartikel mit:

1 . Die alten "haubt undt besigleten brieff ", welche Auskunft darüber
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gäben , wie die Aemter Entlebuch , Ruswil , Rothenburg und Wil-

lisau von Oesterreich an die Stadt Luzern gekommen seien und

wieviel Abgaben man anlässlich des Herrschaftswechsels ge¬

leistet habe , sollten den einzelnen Aemtern ausgehändigt wer¬
den.

2 . Die Appellationen sollen gemäss des Pfandbriefes [von 1405]

gehandhabt werden , d . h . dass der Landvogt zusammen mit den

14 Geschworenen , ausgenommen das "Malefiz ", alle Verfehlungen
zu beurteilen hätten.

3 . "Oie Gültbrieff , so die sazung Undt vermögen nit verbanden , soll man nit

schuldig sein abZuelössen , sonder Zue verzinsen , Welches ein Ehrsam Ge¬

richt gnuegsam wirdt undt soll erdauren , Ob Es müglich abZuelössen oder

nit , Unndt wo sach wehre , das ein solcher solte abzahlen unndt usrichten,

Soll ein solcher mit Pfandt Unndt gelt , was recht ist bezahlen können

Unndt bezahlt werden , oder der Gülter mag sein Theyll Erderich dar Uff

Er Es gelehnt , abschezen , was gelt wehrt ist , oder umb den gebührenden

Zins Wahrten , Undt sich benüegen lassen , doch weill gelt Unndt Pfand

Verbanden wehre , soll desselben schultner ohne fahler , wo Ihme Müglich

Mit gelt bezahlen , darin wirdt abermahlen Ein Ehrsam gericht einem Je¬

den Zum besten Hel ff en , Was recht ist , wan aber ein Paur gülten Abrich¬

ten wyll , soll Er das bahr gelt geben , Unndt bezahlen , die beillZallun-

gen sollendt nach ambts brauch unndt Recht alles nach altem brauch mit

Pfandt Unndt gelt sich bezahlen lassen . "

4 . Die Giseiboten sollen auf 3 , also für jedes Gericht einen,
beschränkt werden . Diese wolle man dann auch recht entlöhnen.

Bei ihren Amtsgängen aber müssten diese inskünftig eine Be¬

stätigung des Landvogtes vorweisen , ansonsten man ihnen kei¬

ne Auskunft schuldig sein solle . Beim ersten Gang kön¬

ne der Giselbote "zwei gang thuen ", der dritte jedoch dürfe
nicht vor 6 Wochen und 3 Tagen erfolgen . Alsdann möge er den

Verfall anzeigen und,sofern der Bauer in 8 Tagen nicht be¬
zahle , mit Hilfe des Weibels die Schuld eintreiben.

5 . Der freie Kauf von Pferden , Vieh , Käse , Butter usw . solle
wie früher erlaubt sein.

6 . Auch bezüglich des Umgelds möge vertragsgemäss wie früher
verfahren werden.
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1.  Ueber die neuen , umstrittenen Mandate , sollte sich die Obrig¬

keit mit den Aemtern beratschlagen . Bei Meinungsverschieden¬
heiten aber möchten sie sich - damit sie sich alsdann bei

ihrer Obrigkeit [Schultheiss und Rat in Luzern ] verwendeten

und um Abhilfe nachsuchten - an sie , die Abgesandten der VI

kath . Orte,wenden können . Wenn man ihnen dies nicht zuge¬

stehen wolle , wüssten sich die 10 Aemter aufgrund des ge¬

schworenen Bundes selber zu helfen . "In gleichem auch mit den

landtsgemeinden willfahren sollendt Undt wollendt den H. landtvogt
alle Zeit wüssen lassen . "

8 . "Im Ordonanz sollendt solche beschwehrden durch gethan werden . "
9 . Eine Landessteuer sei bisher nie erhoben worden ; dies be¬

deute folglich eine Neuerung , wogegen man sich förmlich ver¬
wahre . "Darwnb wir kein brauch darmit einschleichen wollendt lassen

Ebenrnässig auch die Kilchefireclviungen Zu (gleichem Verstandt . "

10 . Die Vogtkinderrechnungen sollen wie früher gehandhabt wer¬
den . Glaube jedoch der LandVogt , dass einer strafwürdig

geworden sei , solle er diesen vor das Vogtgericht zitieren.

11 . "Die Gesch [w]ohrne , Welche die fahler nit gelidten solten haben Klagen,

Unsere Er . Unndt oberen , solches fait uns höchlich Unndt schwerlich

für , Unndt uns hierein als für meinEyde leüth thüedt schelten . "

12 . Von ihrem geschwornen Bund wollten sie - da dieser weder

gegen Gott noch die Obrigkeit gerichtet , ihnen selber aber
sehr nützlich sei , weshalb sie sogar bereit seien , dafür zu
sterben - keinesfalls ablassen.

13 . Die Fehler und Schandtaten , welche auf beiden Seiten vorge¬

kommen , sollen - sobald dieser Streit beigelegt sei - für

immer vergessen sein.
14 . Infolge der ungebührlichen Strafen verlangten sie ein un¬

parteiisches Gericht , "nämlich vohr Euch der Er . der Ehrengesandten
Erkhandtnus ".

15 . Im Landbuch seien etliche Artikel enthalten , die ihrem

Pfandbrief zuwiderliefen . Diese sollten durchgestrichen wer¬
den .

16 . Zu Schüpfheim begehre man eine Schmiede zu bauen.



17 . Die Obrigkeit [ in Luzern ] solle alle Kosten vergüten . "Auch

unser Pfandtbrieff lauthetWelcher Thedll unrecht hat 3 soll dem ande¬

ren den Kosten geben . "

Kopie
AH 26 , 172- 175 - Blatt 172 leer
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